
Beschluss 0123 vom 28. Mai 2026

Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 12 der öffentlichen Sitzung am 28. Mai 2026

Vorlagen-Nr. 26-V-02-0005

Betriebskostenzuschuss 2026 Gründungszentrum Altes Gericht/Heimathafen

Beschluss Nr. 0123

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1. die Heimathafen GmbH zur Deckung von Aufwendungen nichtwirtschaftlicher Maßnahmen 
einen institutionellen Zuschuss (Betriebskostenzuschusses) für 2026 beantragt hat;

1.2. die vorgesehenen Maßnahmen sowohl inhaltlich als auch kalkulatorisch nachvollziehbar 
und geeignet erscheinen, um das Alte Gericht als Gründungs- und Innovationszentrum im 
Sinne der Ziele der Wirtschaftsförderung weiterhin zu sichern;

1.3. hinreichend Gründe ermittelt werden konnten, um die beihilferechtliche Vertretbarkeit der 
Fortsetzung der Förderung annehmen zu können;

1.4. die beantragte Zuschusshöhe i. H. v. 230.000 € der im Haushaltsplan vorgesehenen 
Fördersumme aus dem Budget des Innenauftrages 100319 „Gründerzentrum Altes 
Gericht“ entspricht;

1.5. der Betriebskostenzuschuss gem. § 6 Abs. 2 der Förderrichtlinien der Landeshauptstadt 
Wiesbaden durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen ist;

1.6. Dezernat II/Referat für Wirtschaft und Beschäftigung i. V. m. Dezernat IV/Rechtsamt eine 
mehrjährige Förderung ab 2027 gem. § 7 der Förderrichtlinien der Landeshauptstadt 
Wiesbaden prüft.

2. Es wird beschlossen, dass der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2026 in Höhe von 
230.000 € für die Heimathafen GmbH nachträglich bewilligt und ausgezahlt wird.

(antragsgemäß Magistrat 28.04.2026 BP 0229)

Dem Magistrat Wiesbaden, 28.05.2026
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden, 28.05.2026
-16 - im Auftrag

Dezernat II
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme Bock
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